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Einwohnerzahlen des 

Landkreises Augsburg, 

Bevölkerungsstand am 30. Juni 

2025  

 

Beigefügt erhalten Sie ein Verzeichnis 

der Gemeinden Ihres Landkreises mit 

auf Basis Zensus2022 fort-

geschriebenen Einwohnerzahlen zum 

Stand 30. Juni 2025. 

 

Siehe Anlage 1. 

 

Augsburg, den 17.09.2025 

_________________________________________ 

 

Bekanntmachung über die 

Erteilung einer Baugenehmigung 

an  

 

Kath. Kirchenstiftung St. Felizitas 

Hochstr. 2 

86399 Bobingen  

 

Das Landratsamt Augsburg, Untere 

Bauaufsichtsbehörde, hat mit Bescheid 

vom 26.09.2025 Az.Nr. 3-1969-2024-

BA-110 folgende Baugenehmigung 

erlassen: 

 

1. Die Baugenehmigung für das 

Vorhaben "Nutzungsänderung von 

Räumen für die Sozialstation und das 

Kirchhoflädle (Einbau Verkaufsraum mit 

Annahme, Lager und Waschküche im 

Untergeschoss)" auf den Grundstücken 

Fl.Nr. 230, 230/2 der Gemarkung 

Bobingen entsprechend den mit dem 

Genehmigungsvermerk vom 26.09.2025 

versehenen Bauvorlagen wird erteilt. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb 

eines Monats nach seiner Bekanntgabe 

Klage erhoben werden bei dem 

  

Bayerischen Verwaltungsgericht 

Augsburg in 86152 Augsburg 

 

Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 

86048 Augsburg 

Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 

86152 Augsburg 

  

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

  

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist 

schriftlich, zur Niederschrift oder 

elektronisch in einer für den 

Schriftformersatz zugelassenen Form 

möglich. Die Einlegung eines 

Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist 

nicht zugelassen und entfaltet keine 

rechtlichen Wirkungen! 

  

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO 

genannte Personenkreis Klagen 

grundsätzlich elektronisch einreichen. 

  

Kraft Bundesrechts wird in 

Prozessverfahren vor den 

Verwaltungsgerichten infolge der 

Klageerhebung eine Verfahrensgebühr 

fällig. 

 

Die Anfechtungsklage eines Dritten 

gegen die bauaufsichtliche Zulassung 

eines Vorhabens, hat keine 

aufschiebende Wirkung (§ 212 a BauGB -

Baugesetzbuch-). 

Beim Landratsamt Augsburg kann 

jedoch nach § 80 Abs. 4 VwGO 

(Verwaltungsgerichtsordnung) die 

Aussetzung der sofortigen Vollziehung 

der Baugenehmigung oder beim 

Verwaltungsgericht Augsburg die 

Anordnung der aufschiebenden Wirkung 

nach § 80 Abs. 5 VwGO beantragt 

werden. 

 

Hinweis zur Bekanntmachung  

Es wird darauf hingewiesen, dass mit 

dieser Bekanntmachung die Zustellung 

des obengenannten 

Baugenehmigungsbescheides an die 

betroffenen Nachbarn i. S. von Art. 66 

Abs. 1 S. 4 BayBO ersetzt wird; die 

Zustellung gilt mit dem Tag der 

Bekanntmachung als bewirkt (Art. 66 

Abs. 2 S. 6 BayBO). 

 

Die Akten des 

Baugenehmigungsverfahrens können zu 

den üblichen Geschäftszeiten beim 

Landratsamt Augsburg, 

Prinzregentenplatz 4, 86150 Augsburg, 

eingesehen werden. 

 

Augsburg, den 26.09.2025 

_________________________________________ 

 

Verordnung zur Änderung des 

Gebietes des Marktes Fischach 

und der Gemeinde Ustersbach 

vom 29.09.2025 

 

Aufgrund der Art. 11 und 12 der 

Gemeindeordnung (GO) in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 22. August 

1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), 

die zuletzt durch § 2 des Gesetzes vom 

9. Dezember 2024 (GVBl. S. 573) 

geändert worden ist, erlässt das 

Landratsamt Augsburg folgende 

Verordnung: 

 

§ 1 

(1) Aus der Gemeinde Usterbach 

wird eine Fläche von 1.803 m² 

ausgegliedert und in den Markt Fischach 

eingegliedert.  

 

Das Änderungsgebiet setzt sich aus 

folgenden Flächen zusammen: 

 

 

§ 2 

Im Umgliederungsgebiet treten das 

Recht der abgebenden 

Gebietskörperschaft außer Kraft und das 

Recht der aufnehmenden 

Gebietskörperschaft in Kraft. 

 

§ 3 

Die entsprechende Änderung der 

Grenzen der Gemarkungen Ustersbach 

und Aretsried erfolgt durch einen 

Fortführungsnachweis, der nach Erlass 

dieser Verordnung beim Amt für 

Digitalisierung, Breitband und 

Vermessung Augsburg vom ADBV 

Augsburg gefertigt wird. 

 

§ 4 

Diese Verordnung tritt am 1. November 

2025 in Kraft.  

 

Siehe Anlage 2. 

 

Augsburg, den 29.09.2025 

_________________________________________ 

 

Vollzug des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes 

(BImSchG); 

 

Öffentliche Bekanntmachung des 

Vorbescheids nach § 9 Abs. 1 BImSchG 

zur Klärung der bauplanungsrechtlichen 

Zulässigkeit für die Errichtung und den 

Betrieb von vier Windenergie-anlagen 

(WEA) SG 170-6.6 – Nabenhöhe 165 m 

durch die JUWI GmbH auf den Flur-

Nummern 1178/2 und 1177 der 

Bisher Flurstücke der 

Gemarkung Ustersbach 
Fläche in m² 

221 1.803 

gesamt 1.803 m² 
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Gemeinde Dinkelscherben, Gemarkung 

Ettelried.  

 

Gemäß § 21a Abs. 1 der 9. BImSchV 

i.V.m. § 19 Abs. 3 Satz 2 und 3 sowie § 

10 Abs. 8 Satz 2 bis 9 und Abs. 9 

BImSchG wird der folgende 

immissionsschutzrechtliche 

Vorbescheid gem. § 9 Abs. 1 BImSchG 

hiermit öffentlich bekannt gemacht: 

 

Das Landratsamt Augsburg hat der JUWI 

GmbH, Energie-Allee 1, 55286 Wörrstadt, 

mit Be-scheid vom 02.09.2025 die 

immissionsschutzrechtliche 

Genehmigung gemäß § 9 Abs. 1 

BImSchG für die bauplanungsrechtlichen 

Zulässigkeit für die Errichtung und den 

Betrieb von vier Windenergieanlagen 

(WEA) SG 170-6.6 – Nabenhöhe 165 m 

durch die JUWI GmbH auf den Flur-

Nummern 1178/2 und 1177 der 

Gemeinde Dinkelscherben, Gemarkung 

Ettelried erteilt.  

 

Im verfügenden Teil des 

Genehmigungsbescheides wird 

Folgendes bestimmt: 

 

„I. 

 

Die Errichtung und der Betrieb von 4 

Windkraftanlagen (WEA) auf den 

Grundstücken Flur-Nr. 1178/2 und 1177 

der Gemarkung Ettelried entsprechend 

den unter II. aufgeführten Antrags-

unterlagen ist bauplanungsrechtlich 

unter den nachfolgenden 

Voraussetzungen und Vorbe-halten (Nr. 

III) zulässig. 

 

II. 

 

Antragsunterlagen 

 

Dem Vorbescheid zur Klärung der 

bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit 

liegt der Antrag vom 07.05.2024, 

eingegangen beim Landratsamt 

Augsburg am 28.05.2024, einschließlich 

der vor-gelegten Antragsunterlagen 

(letzte Änderung vom 27.11.2024) 

zugrunde:“ 

 

(Es folgt die Auflistung der 

Antragsunterlagen) 

 

„Die genannten Antragsunterlagen sind 

mit Stempel vom 02.09.2025 als 

Bestandteil dieses Bescheides 

gekennzeichnet.“ 

 

„III. 

 

Auflagen & Hinweise 

 

Der Vorbescheid wird unter folgenden 

Voraussetzungen und Vorbehalten 

erteilt.“ 

 

(Es folgen Voraussetzungen und 

Vorbehalte zu den Bereichen 

Bauplanungsrecht, Luftrecht und 

weitere.) 

 

Der Bescheid erhält folgende 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

 

„Gegen diesen Bescheid kann innerhalb 

eines Monats nach seiner Bekanntgabe 

Klage erhoben werden beim 

 

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, 

Postfachanschrift: Postfach 34 01 48, 

80098 München, 

Hausanschrift: Ludwigstraße 23, 

80539 München. 

 

Die Anfechtungsklage eines Dritten 

gegen die Zulassung einer 

Windenergieanlage an Land mit einer 

Gesamthöhe von mehr als 50 Metern hat 

keine aufschiebende Wirkung. Auf Antrag 

kann das oben genannte Gericht die 

aufschiebende Wirkung der 

Anfechtungsklage ganz oder teilweise 

anordnen.  

Dieser Antrag auf Anordnung der 

aufschiebenden Wirkung der 

Anfechtungsklage nach § 80 Absatz 5 

Satz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung 

kann nur innerhalb eines Monats nach 

der Zustellung der Zulassung gestellt 

und begründet werden. 

 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

 

1. Die Einlegung des 

Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur 

Niederschrift oder elektronisch in einer 

für den Schriftformersatz zugelassenen 

Form möglich. Die Einlegung eines 

Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist 

nicht zugelassen und entfaltet keine 

rechtlichen Wirkungen! 

 

2. Ab 01.01.2022 muss der in § 

55d VwGO genannte Personenkreis 

Klagen grundsätzlich elektronisch 

einreichen. 

 

3. Kraft Bundesrechts wird in 

Prozessverfahren vor den 

Verwaltungsgerichten infolge der 

Klageerhebung eine Verfahrensgebühr 

fällig.“ 

 

Eine Ausfertigung des gesamten 

Bescheides einschließlich seiner 

Begründung vom 02.09.2025 sowie des 

Bekanntmachungstexts können vom 

Tage nach der Bekanntmachung an zwei 

Wochen, d.h. in der Zeit vom 09. Oktober 

2025 bis 22. Oktober 2025 auf der Inter-

netseite des Landkreises Augsburg 

(www.landkreis-augsburg.de) unter dem 

Pfad „Umwelt & Nachhaltigkeit  

Immissionsschutz, Abfall- und 

Bodenschutzrecht  Immissionsschutz  

Öffentliche Bekanntmachungen zu 

immissionsschutzrechtlichen Verfahren“ 

abgerufen wer-den.  

 

Während des Auslegungszeitraums 

besteht zudem die Möglichkeit, dass das 

Landratsamt Augsburg auf Verlangen 

eine andere leicht zu erreichende 

Zugangsmöglichkeit zur Verfügung stellt, 

um auch den Belangen von Personen 

Rechnung zu tragen, die keinen oder 

keinen aus-reichenden Zugang zum 

Internet haben. Die Auslegungsfrist 

verlängert sich hierdurch nicht. Eine 

Ausfertigung des gesamten Bescheides 

inkl. Antragsunterlagen vom 02.09.2025 

liegt deshalb in der Zeit vom 09. Oktober 

2025 bis 22. Oktober 2025 jeweils 

montags bis freitags während der 

Dienststunden im Landratsamt 

Augsburg, Zimmer B 2.73, 

Prinzregentenplatz 4, 86150 Augsburg, 

zur Einsicht aus. 

 

Mit dem Ende der oben genannten 

Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch 

gegenüber Dritten, die keine 

Einwendungen erhoben haben, als 

zugestellt.  

 

Augsburg, den 30.09.2025 

_________________________________________ 

 

29. Sitzung des 

Werkausschusses 

 

Die nächste Sitzung findet statt am 

 

Montag, den 13.10.2025 um 14:30 Uhr 
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im Landratsamt Augsburg, 

Ausschusssitzungssaal D 2.21 

 

Tagesordnung: 

 

Öffentliche Sitzung: 

 

1. Genehmigung der 

Niederschrift über die öffentliche Sitzung 

des Werkausschusses vom 07.07.2025 

  

2. Jahresabschluss zum 

31.12.2024; 

Vorlage gem. § 25 Abs. 1 EBV 

  

3. Verschiedenes, Wünsche und 

Anfragen 

 

Augsburg, den 30.09.2025 

_________________________________________ 

 

Bekanntmachung über die 

Durchführung einer 

Bundeswehrübung im Bereich  

des Landkreises Augsburg 

 

Vom 22.10.2025 – 23.10.2025 findet ggf. 

im Randbereich des südlichen Landkreis 

Augsburg eine Bundeswehrübung statt. 

 

Betroffen sind ggf. die Gebiete im Bereich 

der Gemeinden Langerringen, und 

Untermeitingen. 

 

Der Bevölkerung wird nahegelegt, sich 

von den Einrichtungen der übenden 

Truppen fernzuhalten. Auf die Gefahren, 

die von liegengebliebenen militärischen 

Sprengmitteln (Fundmunition und dgl.) 

ausgehen, wird hingewiesen. Sollten 

derartige Gegenstände aufgefunden 

werden, ist die Polizei zu verständigen. 

 

Etwaige Übungsschäden sind innerhalb 

eines Monats nach Beendigung der 

Übung bei der zuständigen Gemeinde 

anzumelden, sofern die Schäden nicht 

bereits durch den Flurschadenoffizier 

abgegolten oder von Schadentrupps der 

Streitkräfte beseitigt worden sind. 

 

Augsburg, den 30.09.2025 

_________________________________________ 

 

9. Sitzung des Sportbeirates 

 

Die nächste Sitzung findet statt am 

 

Donnerstag, den 16.10.2025 um 14:30 

Uhr im Landratsamt Augsburg, Großer 

Sitzungssaal B 1.84. 

 

Tagesordnung: 

 

Öffentliche Sitzung: 

 

1. Genehmigung der 

Niederschrift über die öffentliche Sitzung 

des Sportbeirats vom 23.10.2024 

  

2. Bericht zur Vereinspauschale 

und zur Bearbeitung der Förderung der 

regelmäßigen Jugendarbeit 2025 - 

Sachstand 

  

3. Investitionszuwendungen 

2025 für Sport treibende Vereine 

  

4. Bericht über die Förderung von 

Sport-Leistungsstützpunkten 

  

5. Änderung der Richtlinie zur 

Investitionsförderung; 

Erweiterung zugunsten von 

Fischereivereinen 

  

6. Bericht über die Arbeit des 

Arbeitskreises Sport in Schule und Verein 

  

7. Bericht über neues 

Sportgesetz 

  

8. Verschiedenes, Wünsche und 

Anfragen 

 

Augsburg, den 01.10.2025 

_________________________________________ 

 

26. Sitzung des Ausschusses für 

Bildung, Schule und Kultur 

 

Die nächste Sitzung findet statt am 

 

Montag, den 13.10.2025 um 09:30 Uhr 

im Landratsamt Augsburg, Großer 

Sitzungssaal B 1.84 

 

Tagesordnung: 

 

Öffentliche Sitzung: 

 

1. Genehmigung der 

Niederschrift über die öffentliche Sitzung 

des  

Ausschusses für Bildung, Schule und 

Kultur vom 21.07.2025 

  

2. Richtlinien des Landkreises 

Augsburg zur  

Projektförderung im Bereich Kunst und 

Kultur 

  

3. Verschiedenes, Wünsche und 

Anfragen  

 

Augsburg, den 01.10.2025 

 

 

 

 

Martin Sailer 

Landrat 
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Bevölkerungsstand am 30.06.2025 auf Basis Zensus 2022 

09772000 Landkreis  Augsburg Schwaben 

Gemeinde 
 

Einwohner 
  

insgesamt 

09772111 Adelsried  2 582   

09772114 Allmannshofen   961   

09772115 Altenmünster  4 816   

09772117 Aystetten  3 084   

09772121 Biberbach, M  3 512   

09772125 Bobingen, St  18 002   

09772126 Bonstetten  1 588   

09772130 Diedorf, M  10 649   

09772131 Dinkelscherben, M  6 807   

09772134 Ehingen  1 161   

09772136 Ellgau  1 174   

09772137 Emersacker  1 511   

09772141 Fischach, M  5 057   

09772145 Gablingen  4 772   

09772147 Gersthofen, St  23 444   

09772148 Gessertshausen  4 407   

09772149 Graben  4 025   

09772151 Großaitingen  5 310   

09772156 Heretsried  1 050   

09772157 Hiltenfingen  1 666   

09772159 Horgau  2 930   

09772160 Kleinaitingen  1 289   

09772162 Klosterlechfeld  3 011   

09772163 Königsbrunn, St  27 815   

09772166 Kühlenthal   836   

09772167 Kutzenhausen  2 723   

09772168 Langenneufnach  1 921   

09772170 Langerringen  4 214   

Englhard, Julia
Schreibmaschine
Anlage 1
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09772171 Langweid a.Lech  8 785   

09772177 Meitingen, M  12 280   

09772178 Mickhausen  1 368   

09772179 Mittelneufnach  1 098   

09772184 Neusäß, St  22 922   

09772185 Nordendorf  2 613   

09772186 Oberottmarshausen  1 778   

09772197 Scherstetten  1 112   

09772200 Schwabmünchen, St  15 439   

09772202 Stadtbergen, St.  15 623   

09772207 Thierhaupten, M  4 089   

09772209 Untermeitingen  7 721   

09772211 Ustersbach  1 231   

09772214 Walkertshofen  1 150   

09772215 Wehringen  3 168   

09772216 Welden, M  3 881   

09772217 Westendorf  1 705   

09772223 Zusmarshausen, M  6 652   
 
zusammen  262 932   
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